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2 Zeitlicher Umfang der Betreuung und Pflege durch Angehörige und 
monetäre Bewertung 

In Tabelle 1 sind die Auswertungen der SAKE-Daten zu den geleisteten Arbeitsstunden von Angehörigen 

für Betreuung und Pflege sowie der Wert dieser Arbeiten gemäss der monetären Bewertung anhand des 

Stundenansatzes der SHHP zusammengefasst. 

Tabelle 1: Anzahl geleistete Arbeitsstunden für Betreuung und Pflege von Angehörigen und monetäre 

Bewertung, gesamte Schweiz, 2010 und 2013 

  
Anzahl Stunden 

in Millionen 
 

Durchschnittliche  
Arbeitskosten pro Stunde  
für Pflegearbeiten in CHF 

 

Monetäre Bewertung der 
Pflege von Angehörigen 

in Millionen CHF 

  2010 2013  2010  2010 2013 

Betreuung und Pflege von  
pflegebedürftigen Angehörigen,  
die im gleichen Haushalt leben 28.1 42.3 

 
55.63 

 
1'561.1 2'355.8 

Pflege von Angehörigen,  
die nicht im gleichen Haushalt leben  24.4 21.4 

 
55.63 

 
1'358.7 1'191.8 

Total 52.5 63.8 
   

2'919.8 3'547.6 

Quellen: Für die Angaben zur Betreuung und Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, die im gleichen Haushalt leben für das Jahr 
2010 und für die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde: Satellitenkonto Haushaltsproduktion des BFS. 
Für die Angaben zur Pflege von Angehörigen, die nicht im gleichen Haushalt leben und die Angaben für das Jahr 2013: Schweizeri-
sche Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 2010 und 2013, Berechnungen BASS 

Betreuung und Pflege von Pflegebedürftigen im gleichen Haushalt 

Wie Tabelle 1 zeigt, leisteten Angehörige im Jahr 2013 in der Schweiz rund 42 Mio. Stunden unbezahlte 

Arbeit für die Betreuung und Pflege von (erwachsenen) pflegebedürftigen Personen, die im gleichen 

Haushalt leben. Multipliziert man diese Anzahl mit den durchschnittlichen Arbeitskosten von 55.63 CHF 

pro Stunde gemäss SHHP, ergibt sich ein Wert dieser Arbeit von 2.36 Mia. Franken. Im Jahr 2010 leisteten 

Angehörige Arbeiten in Form von Betreuung und Pflege für Personen im gleichen Haushalt im Umfang 

von rund 28 Mio. Stunden. Multipliziert mit den durchschnittlichen Arbeitskosten ergeben sich 1.56 Mia. 

Franken. Anzumerken ist, dass der zeitliche Umfang für diese Betreuungs- und Pflegeleistungen zwischen 

den einzelnen Befragungsjahren relativ stark schwankt. Wenn einzelne Personen, die besonders viel Zeit 

für Angehörigenpflege aufwenden, an der Befragung teilnehmen, kann das einen Einfluss auf das 

Gesamtvolumen haben, denn die Gesamtzahl der befragten Personen, die solche Leistungen erbringen, ist 

nicht sehr gross.3 Im Vergleich zu den anderen Erhebungsjahren ist der Umfang von Betreuungs- und 

Pflegeleistungen für Personen im gleichen Haushalt im Jahr 2010 am kleinsten.4 

Pflege von Personen ausserhalb des eigenen Haushalts 

Im Jahr 2013 leisteten Angehörige in der gesamten Schweiz Pflegearbeiten für Verwandte oder Bekannte 

ausserhalb des eigenen Haushalts im Umfang von rund 21 Mio. Stunden. Dies entspricht gemäss der mo-

netären Bewertung von 55.63 CHF pro Stunde einem Wert von 1.19 Mia. Franken. 

In den Publikationen des BFS werden die Angaben zur informellen Freiwilligenarbeit zusammengefasst 

ausgewiesen. Die informelle Freiwilligenarbeit umfasst nebst der Pflege von Angehörigen ausserhalb des 

eigenen Haushalts auch Kinderbetreuung und übrige Dienste wie Haushalts- oder Gartenarbeit, Transpor-

te etc. Der zeitliche Umfang wird in der SAKE-Befragung nicht für jede einzelne Leistung erfasst, sondern 

                                                      
3
 Der Zeitaufwand für die Betreuung und Pflege wird bei allen Personen ab 15 Jahren erhoben, die mit einer pflegebedürftigen 

Person im gleichen Haushalt leben, unabhängig davon, ob die befragte Person hauptsächlich die Betreuung übernimmt oder nicht. 
4
 Anzahl Stunden für Betreuung und Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, die im gleichen Haushalt leben, gemäss SHHP für 

die gesamte Schweiz: Jahr 2007: 52.5 Mio. h, Jahr 2004: 38.5 Mio. h, Jahr 2000: 34.1 Mio. h, Jahr 1997: 34.8 Mio. h. 
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Versicherungsleistungen 
für Angehörigenpflege



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
PFLEGEBEDÜRFTIGE PERSON 

§Hilflosenentschädigung

§Assistenzbeitrag

§Pflegeentschädigung

§Sonstige Versicherungsleistungen 
§ Dienstleistungen Dritter
§ Pflegehilfsmittel
§ Mittel und Gegenstände

PFLEGENDER ANGEHÖRIGER

§Betreuungsgutschriften

§Kantonale Pflegebeiträge



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
§ Hilflosenentschädigung (IV, UV, MV)
§ Monatliche Pauschale
§ Abstufung nach drei Hilflosigkeitsstufen

§ leicht – Hilfe bei zwei alltäglichen Lebensverrichtungen 
§ mi8el – Hilfe bei vier alltäglichen Lebensverrichtungen
§ schwer – Hilfe bei sechs alltäglichen Lebensverrichtungen



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
§ Assistenzbeitrag (IV)
§ Monatliches Budget für Bezüger eine Hilflosenentschädigung der IV, damit Assistenzpersonen angestellt 

werden können
§ Versicherter Assistenzbedarf

§ alltägliche Lebensverrichtungen
§ Haushaltsführung
§ gesellscha:liche Teilhabe und Freizeitgestaltung
§ Erziehung und Kinderbetreuung
§ Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen TäBgkeit
§ berufliche Aus- und Weiterbildung
§ Ausübung einer ErwerbstäBgkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt
§ Überwachung während des Tages
§ Nachtdienst (Überwachung und Hilfe)

§ Nicht als Assistenzpersonen anerkannt sind EhegaGen/Lebenspartner und in gerader Linie Verwandte



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
§ Pflegeentschädigung (IV/UV, KV, EL)
§ Pflegeentschädigung (IV)

§ anerkanntes Geburtsgebrechen
§ für Behandlung des Geburtsgebrechens benötigte Pflege

§ Pflegeentschädigung (UV)
§ Unfall oder Berufskrankheit
§ unfallbedingte Pflege, die von zugelassenen Leistungserbringern erbracht wird (UVV 18 I)
§ unfallbedingte Pflege und nichtmedizinische Hilfe, die von nicht zugelassenen Leistungserbringern erbracht werden (UVV 18 II)

§ Pflegeentschädigung (KV)
§ Grund- und Behandlungspflege, die von zugelassenen Leistungserbringern erbracht werden
§ nicht zugelassene Angehörige erhalten keine Entschädigung von der Krankenkasse



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
§ Pflegeentschädigung (IV/UV, KV, EL)
§ Pflegeentschädigung (EL)

§ Bezüger von Ergänzungsleistungen können für ungedeckte Pflege- und Betreuungskosten eine Vergütung verlangen
§ bis CHF 25 000 bei leichter Hilflosigkeit
§ bis CHF 60 000 bei mittlerer Hilflosigkeit
§ bis CHF 90 000 bei schwerer Hilflosigkeit

§ Kantone entscheiden, inwieweit für den Erwerbsausfall von Angehörigen eine Vergütung geleistet wird



Versicherungsleistungen für 
Angehörigenpflege
§ Fazit
§ Hilflosenentschädigung deckt Pflegeleistungen 

nicht ab
§ Nahe Angehörige können nicht als 

Assistenzpersonen angestellt werden
§ Die Krankenkasse bezahlt für pflegende 

Angehörige nichts



Anstellung pflegender 
Angehöriger



Anstellung pflegender Angehöriger
§ Spitexorganisationen dürfen pflegende Angehörige für Grundpflegeleistungen anstellen



Anstellung pflegender Angehöriger

Spitex Angehöriger

Versicherter

Einsatzvertrag

Arbeitsvertrag



Anstellung pflegender Angehöriger
§ Krankenkasse bezahlt Pflegebeitrag an Spitexorganisation
§ CHF 76.90 für Abklärung des Pflegebedarfes
§ CHF 63.– für Behandlungspflege
§ CHF 52.60 für Grundpflege

§ Spitexorganisation bezahlt Lohn an den Angehörigen
§ Assistenzlohnmodell (CHF 33.50)
§ Deckung für Nichtbetriebsunfall bei einem Arbeitspensum über 20 %
§ obligatorische Altersvorsorge bei einem Jahresbruttolohn über CHF 21 150

§ versicherte Person bezahlt 
§ Franchise und allgemeiner Selbstbehalt an Krankenkasse
§ Pflegekostenselbstbehalt von 20 % (zusätzlich zu Franchise und Selbstbehalt), jedoch maximal CHF 

15.38 pro Pflegetag bzw. CHF 5 613.70 pro Jahr, an Spitexorganisation



Anstellung pflegender Angehöriger
§ Anbieter 
§ Care Solutions GmbH – https://care-solutions.ch
§ solicare AG – https://www.solicare.ch
§ AsFam GmbH – https://aranacare.ch
§ Arana Care GmbH – https://asfam.ch
§ K_Care GmbH

§ Spitexorganisationen, die Verbandsmitglied 
sind, können nur Angehörige mit Fähigkeits-
ausweis der Roten Kreuzes anstellen

http://www.care-solutions.ch/
https://www.solicare.ch/
https://aranacare.ch/
https://asfam.ch/


Rahmenbedingungen



Betriebsbewilligung



Zulassung der Sasis AG



Vertragliche Regelung
PFLEGEDIENSTLEISTUNGSAUFTRAG MIT 
PFLEGBEDÜRFTIGTER PERSON

§Spitexvertrag (einfacher Auftrag)

§Abtretungserklärung (tiers soldant)

§Vollmacht und Entbindungserklärung

ARBEITSVERTRAG MIT PFLEGENDEN 
ANGEHÖRIGEN

§Einzelarbeitsvertrag

§Taggeldversicherung (Mobiliar)

§BVG (SwissLife)



Vertragliche Regelung



Kostengutsprache des Versicherers



Vollzug des Vertragsverhältnisses
§Pflegeplanung der diplomierten Pflegefachperson (Casemanagerin)

§Ausführungsanweisung an angestellte Angehörige (InstrukXon)

§Arbeits- und Pflegejournal der angestellten Angehörigen (monatlich)

§periodische Überwachung der angestellten Angehörigen durch Casemanger/in

§Anpassung der Pflegeplanung

§Etc.



Akzeptanz



Es tut sich etwas …



Es tut sich etwas …



Besten Dank!


